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A. Einleitung

Am 23. September 2023 veroffentlichte die Landesregierung NRW die ,Verordnung
betreffend die digitale Lehre sowie betreffend die Durchfiihrung online gestitzter Wahlen
der Hochschulen und der Studierendenschaft” (kurz: Hochschul-Digitalverordnung —
HDVO). Sie baut auf der Onlinewahlverordnung auf und inkorporiert Regelungsanséatze aus
der Corona-Epidemie-Hochschulverordnung (CEHVO) zu digitalen Gremiensitzungen. U. a.
beinhaltet sie rechtliche Regelungen zu digitaler Lehre, die zum Wintersemester 2024/25
Anwendung finden.

Zielder HDVO ist es, digitale Lehrformate dort anzubieten, zu sichern oder zu vertiefen, wo
diese didaktisch sinnvoll sind und zu einer héheren Qualitdt und Effizienz der Lehre
beitragen.

Der Regelfall geméaf3 der HDVO ist Prasenzlehre. Laut HDVO ist Digitallehre eine mittels
Videokonferenztechnik (z. B. Zoom) oder eines anderen technischen Instruments (z. B.
Lernvideos in Moodle) ausschliefilich online stattfindende Lehrveranstaltung. Eine
Lehrveranstaltung gilt dann als Digitallehre, wenn der Zeitanteil der Elemente der
Digitallehre 25 Prozent oder mehr umfasst. Anteile des digitalen Selbststudiums werden
dabei nicht eingerechnet. Digitales Selbststudium umfasst die Zeiten, die zur Vor- und
Nachbereitung einer Veranstaltung genutzt werden. Werden Aufgaben in einer
Lehrveranstaltung erarbeitet, handelt es sich um ein ,angeleitetes Selbststudium®.
Lehrveranstaltungen, deren Zeitanteil der Elemente der Digitallehre weniger als 25
Prozent umfasst, werden als Prédsenzlehre verstanden.

Im Marz 2024 wurde die Digitalisierungsleitlinie der TU Dortmund zur Umsetzung der
Regelungen der HDVO des Landes NRW verdffentlicht. Im ServicePortal sind fir FAQs
Antworten hinterlegt. Zusatzlich gibt es seit Dezember 2024 eine Strategie der TU
Dortmund zur Digitalisierung in Studium und Lehre, in der in verschiedenen
Handlungsfeldern unter anderem die Ergdnzung und Unterstitzung von Préasenzlehre
durch gleichwertige digitale Lehr-/Lernangebote thematisiert werden.

Die Entscheidung zur Durchfiihrung von Digitallehre einzelner Lehrveranstaltungen obliegt
nicht mehr allein den jeweiligen Lehrenden, sondern erfolgt auf Grundlage des
vorliegenden Digitallehrkonzepts der Fakultat, das durch Zustimmung des Fakultatsrats
und des Studienbeirats beschlossen wurde.

Im Digitallehrkonzept legt die Fakultdat Rehabilitationswissenschaften die
hochschuldidaktische Passung sowie den Beitrag zu einer h6heren Qualitat und Effizienz
der Lehre dar und regelt den Umfang der Digitalformate sowie den Geltungszeitraum des
Konzepts. Eines Ubergeordneten Digitalprifungskonzepts bedarf es derzeit nicht, da in
den Prifungsordnungen der einzelnen Studiengange bzw. in den
Rahmenprifungsordnungen der Lehramtsstudiengdnge auf der Grundlage des
Hochschulgesetzes NRW digitale Prifungsformate bereits geregelt sind.


https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?sg=0&menu=0&bes_id=43864&aufgehoben=N&anw_nr=2
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?sg=0&menu=0&bes_id=43864&aufgehoben=N&anw_nr=2
https://digitale-lehre.tu-dortmund.de/unterstuetzung/digitalisierungsleitlinie/
https://service.tu-dortmund.de/group/intra/digitalisierungsleitlinie
https://www.tu-dortmund.de/storages/tu_website/Referat_1/Dokumente___Ordnungen/250129_Strategie_der_TU_Dortmund_zur_Digitalisierung_in_Studium_und_Lehre_RZ.pdf
https://www.tu-dortmund.de/storages/tu_website/Referat_1/Dokumente___Ordnungen/250129_Strategie_der_TU_Dortmund_zur_Digitalisierung_in_Studium_und_Lehre_RZ.pdf
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B. Hochschuldidaktische Passung der digitalen

Lehrveranstaltungen

Die Fakultdt Rehabilitationswissenschaften begrifit grundséatzlich innovative
Lehrformate. Sie entwickelt die Lehre in ihren Studiengdngen kontinuierlich u. a.
dahingehend weiter, dass diese auch Lehr-/Lernangebote umfasst, die neben
Prasenzlehre auch Lehranteile in Form digitaler Information und Kommunikation oder in
Form digital basierter Methoden und Instrumente beinhalten. Sie beriicksichtigt dabei,
inwieweit Digitallehre hochschuldidaktisch insbesondere mit Blick auf die Wahrung der
Bildungschancen der Studierenden und ihrer Persdnlichkeitsentwicklung sowie die
Umsetzung der Lernziele sachgerecht ist. Die Fakultdt Rehabilitationswissenschaften
nimmt bei der Digitalisierung in der Lehre auf die Komplexitat ihrer Lehrorganisation
Rucksicht und bemiiht sich um eine Barrierefreiheit ihrer digitalen Lehr-/Lernangebote
(vgl. § 11 und § 25 HDVO).

Lehrende, deren Veranstaltungen unter die Kriterien der Digitallehre fallen, haben die
hochschuldidaktische Passung des Digitalformats gewissenhaft geprift. Beispiele fur
eine hochschuldidaktische Passung kénnen sein:

a. Das beabsichtigte Lernergebnis kann durch das digitale Lehrformat erreicht werden.

b. Die Studierenden kénnen durch die Digitallehre zukunftsfahige Schlisselkompetenzen
erwerben.

c. Die Lernziele kénnen durch medial aufbereitete Fallbeispiele exemplarisch erreicht
werden.

d. Praxisorientierte Lernaktivitaten kdnnen im digitalen Raum erprobt werden.

e. Personalisiertes Lernen wird durch das digitale Lernen beriicksichtigt.

f. Die fir die Ubungen zur Verfiigung stehenden Materialien sind (z. B. durch rdumliche

Begebenheiten) begrenzt und kénnen im digitalen Format zeitlich und rdumlich

unabhangig zur Verfigung gestellt werden, um das Lernergebnis zu erzielen.

Die Digitallehre ist auf Barrierefreiheit gepruft.

. Die Digitallehre ermdéglicht den Teilnehmenden eine uneingeschrankte

Beteiligungsform.

i. Konkrete Ergebnisse aus Lehrevaluationen wurden bei der Wahl des digitalen Formats

berucksichtigt.

= @

Die Fakultat Rehabilitationswissenschaften verfolgt in allen Lehrveranstaltungen in jedem
Studiengang den Anspruch, dass die eingesetzten Formate — ob Digitallehre, hybride
Settings oder vollumfangliche Préasenzlehre — den formulierten Lernzielen, den fachlichen
Inhalten und Anforderungen entsprechen. Demnach soll den Lehrenden der Fakultat eine
grofitmogliche Freiheit zur individuellen und (lern)zielgerechten Ausgestaltung der
Formate ihrer schlissigen Lernangebote erméglicht werden.

C. Beitrag zur Qualitat und Effizienz von Studium und Lehre
Neben der hochschuldidaktischen Passung ist laut HDVO ebenfalls der Beitrag von
Digitallehre zur Qualitat und Effizienz von Studium und Lehre ein Kriterium, digitale Lehr-
und Lernangebote zu legitimieren (vgl. § 1 HDVO).
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Digitale Lehrveranstaltungen an der Fakultat Rehabilitationswissenschaften sollen zur
Qualitat und Effizienz des Studiums beitragen. Dies liegt insbesondere vor,

e wenn durch digitale Lehre, Lernaktivititen erméglicht werden, fir die
Préasenzveranstaltungen weniger geeignet sind,

e wenndigitales Selbstlernen geférdert wird,

e wenn neue Lehrformate entwickelt und erprobt werden kénnen.

Die Qualitat der Lehre wird regelmésBig durch Lehrevaluationen tberpruft.

Im Sinne eines qualitdtsvollen Studiums, das die Studierenden zu eigenstandigem,
verantwortungsvollem und problembewusstem Handeln befahigt sowie sie dafir
qualifiziert, in Forschung, Wirtschaft und Gemeinwesen ihren Beitrag zur Lésung aktueller
und  zukunftiger  gesellschaftlicher =~ Herausforderungen zu  leisten  (vgl.
Hochschulentwicklungsplan der TU Dortmund), werden im Folgenden die durch die
gesetzlichen Regelungen eingerdumten und gebotenen Mdglichkeiten einer
Prasenzuniversitat zur Ausfihrung von digitalen Lehr-/Lernangeboten genutzt und die
Curricula der

Fachwissenschaftlichen Studiengéange:
e B.A. Rehabilitationspadagogik
e M.A. Rehabilitationswissenschaften

sowie der

Studiengéange im Lehramt:
e B.A./M.Ed. Lehramt fir Sonderpadagogische Férderung
e B.A./M.Ed. Lehramt an Berufskollegs
e B.A./M.Ed. Lehramt an Gymnasien und Gesamtschulen

entsprechend offen gestaltet.

D. Regelungen zum Umfang der Digitalformate

Die HDVO enthalt keine Angabe zu einem Mindest- oder auch Maximalanteil von
Digitallehre im Studium. Unter Berucksichtigung der o. g. Ziele des Studiums laut dem
Hochschulgesetz und den o. g. Zielen der HDVO befiirwortet der Fakultatsrat der Fakultat
Rehabilitationswissenschaften, dass Digitallehre dort erméglicht wird, wo inhaltliche und
hochschuldidaktische Argumente daflirsprechen, und dass der grundlegende Charakter
eines Prasenzstudiums in den einzelnen Studiengéngen gewahrt bleibt.

In besonders gelagerten Fallen (z. B. in Krisenlagen) kann das Rektorat situativ zu
bestimmten Zeiten selbst Digitallehre festlegen, durch die die Prasenzlehre ersetzt wird.

E. Sonstiges

Ereignisse, die auBBerhalb der Verantwortung der TU Dortmund liegen (Unwetter, Streiks im
OPNV, gesundheitliche Griinde der Lehrenden, ...) kénnen eine kurzfristige Anderung des
Veranstaltungsformats, insbesondere den Wechsel in die Digitallehre, nétig machen.
Ebenso besteht die Méglichkeit, dass sich Lehrende und Studierende in bestimmten
Lehrveranstaltungen (z. B. in kleinen Seminaren) einstimmig auf einen (zeitweisen oder
teilweisen) Wechsel ins digitale Veranstaltungsformat verstandigen. Dieser Wechsel wird
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https://www.tu-dortmund.de/storages/tu_website/Referat_1/Dokumente___Ordnungen/hochschulentwicklungsplan.pdf
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schriftlich festgehalten und z. B. durch E-Mails dokumentiert. Die o. a. Falle zadhlen nicht
zum Zeitanteil der Elemente der Digitallehre.

Lehrveranstaltungen, die Digitallehre nach HDVO verwenden, werden von den Lehrenden
auf Passung mit den geltenden Kriterien im giltigen Digitallehrkonzept gepruft. Fir
digitale Veranstaltungen, die erstmalig im Sinne des Digitallehrkonzepts angeboten
werden, wird dem Studienbeirat ein Antrag zur Genehmigung vorgelegt. Antrage fir
Veranstaltungen, die erstmals im Wintersemester angeboten werden, missen dem
Studienbeirat bis zum 15. Juli vorliegen. Antrage fir Veranstaltungen, die erstmals im
Sommersemester angeboten werden, missen dem Studienbeirat bis zum 15. Januar
vorliegen. Die Genehmigung gilt fir die Veranstaltung solange keine grundlegenden
methodisch-didaktisch-technologischen Anderungen vorgenommen werden.

F. Geltungszeitraum dieses Konzepts

Das vorliegende Digitallehrkonzept der Fakultat Rehabilitationswissenschaften gilt fur
den Zeitraum eines Studiums in 1,5-facher Regelstudienzeit. Fir die BA-Studiengange
ergibt sich ein Geltungszeitraum von mindestens neun Semestern, fir die
Masterstudiengange ein Geltungszeitraum von mindestens sechs Semestern. Das
vorliegende Digitallehrkonzept der Fakultdt Rehabilitationswissenschaften soll
spatestens vor Beginn des Wintersemesters 2030/31 erneut vom Fakultatsrat und vom
Studienbeirat gepruft werden.



	A. Einleitung
	B. Hochschuldidaktische Passung der digitalen Lehrveranstaltungen
	C. Beitrag zur Qualität und Effizienz von Studium und Lehre
	D. Regelungen zum Umfang der Digitalformate
	E. Sonstiges
	F. Geltungszeitraum dieses Konzepts

